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Genehmigung der Flächenwidmungsplanänderung Nr. 
4.19.- Angerer – Grünland - Sonderausweisung für Pho-
tovoltaik „PV“ und Grünland – Grünfläche mit besonde-
rer Widmung „Grünzug“ (Gz4) 

Die Flächenwidmungsänderung Nr. 4.19 – Angerer – Grün-
land - Sonderausweisung für Photovoltaik „PV“ und Grün-
land – Grünfläche mit besonderer Widmung 
„Grünzug“ (Gz4) sowie die Änderung des Örtlichen Entwick-
lungskonzeptes Nr. 2.4. wurden einstimmig genehmigt. 
 
Genehmigung der Prüfberichte – Prüfungsausschuss-
sitzungen vom 21.12.2022 und 21.03.2023 

Die Prüfberichte von den Sitzungen am 21.12.2022 und 
21.03.2023 wurden einstimmig genehmigt. 
 
Kenntnisnahme des Berichtes der BH Perg - Nachtrags-
voranschlag 2022 

Der Bericht der BH Perg über die Prüfung des Nachtrags-
voranschlages 2022 wurde einstimmig zur Kenntnis genom-
men. 
 
Genehmigung des Rechnungsabschlusses 2022 

Der Rechnungsabschluss 2022 wurde einstimmig geneh-
migt, er ist auf der Homepage ersichtlich. 
 
Kenntnisnahme – Änderung der Geschäftsbedingungen 
von Raiffeisen Oberösterreich 

Die Änderung der Geschäftsbedingungen von Raiffeisen 
Oberösterreich (Fassung Oktober 2022) wurden einstimmig 
zur Kenntnis genommen. 
 
Festsetzung der Mietkosten – Wohnung groß - Allerhei-
ligen 2 

Die angepassten Miet- und Betriebskosten für die große 
Wohnung im Gemeindehaus Allerheiligen 2 wurden einstim-
mig genehmigt. 
 
Kommunale Investitionsprogramm (KIP) 2023 - Verwen-
dung der Mittel 

Die Verwendung der KIP Mittel wurden wie folgt einstimmig 
genehmigt: 

 
Energiesparprojekte 

Austausch - Außenbeleuchtung der Kirche 
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des 
FF-Hauses Allerheiligen 122 mit Speicher 
Austausch der Beleuchtung in den Räumlichkeiten der 
Gemeindeverwaltung 

 
Investitionsprojekte 

Errichtung eines Buswartehauses im Dörfl 
Neuer Standort für Glascontainer und Biotonnen 
(derzeit altes Feuerwehrhaus) 
Erweiterung der Kinderbetreuungseinrichtung  
Verlängerung des Gehweges beim Friedhof und Verlän-
gerung zum FF-Haus 
Sanierung von Gemeindestraße 

 
 
 
 
 

Ergänzung - Ehrung ausgeschiedener Gemeinderäte 
und Ersatzmitglieder; Ehrenamt - Ehrung vorgeschlage-
ner Personen 

Die Ehrung der vorgeschlagenen Personen wurde einstim-
mig genehmigt. 
 
Löschwasserbehälter - Genehmigung des Dienstbar-
keitsvertrages - Grundstück Nr. 441 und 449 KG 43201 
Allerheiligen 

Der Dienstbarkeitsvertrag mit Thomas Lasinger für die 
Grundstücke Nr. 441 und 449 KG Allerheiligen für den 
Löschwasserbehälter wurde einstimmig genehmigt. 
 
Löschwasserbehälter - Genehmigung des Dienstbar-
keitsvertrages - Grundstück Nr. 1745 KG 41102 Bra-
winkl 

Der Dienstbarkeitsvertrag mit Thomas und Berta Mayrhofer 
für das Grundstück Nr. 1745, KG 41102 Brawinkl für den 
Löschwasserbehälter wurde einstimmig genehmigt. 
 
Wildkrautbürste - Genehmigung der Nutzungsvereinba-
rung mit den 4 Gemeinden 

Die Nutzungsvereinbarung mit der Gemeinde Allerheiligen 
im Mühlkreis, der Marktgemeinde Bad Zell und Münzbach 
sowie der Gemeinde Windhaag bei Perg für die Wildkraut-
bürste wurde einstimmig genehmigt. 
 
Genehmigung der Vermessungsurkunde, GZ 6776-3/21, 
KG 43201 Allerheiligen – GW Hennberg/Zufahrt Mitter-
kogler 

Die Vermessungsurkunde vom Amt der Oö. Landesregie-
rung, GZ 6776-3/21, KG 43201 Allerheiligen vom 
10.11.2022 betreffend das Teilstück Güterweg Hennberg/
Zufahrt Mitterkogler wurde einstimmig genehmigt. 
 
Genehmigung der Vermessungsurkunde, GZ 4547-1/22, 
KG 43210 Lebing – GW AÄ. Standhart – Einleitung des 
Verfahrens - Aufhebung/Neuerlassung der Verordnun-
gen GW Standhart und Gemeindestraße Gschwandtner 

Die Vermessungsurkunde vom Amt der Oö. Landesregie-
rung, GZ 4547-1/22, KG. 43210 Lebing vom 08.11.2022, 
betreffend AÄ. Standhart wurde einstimmig genehmigt und 
das Verfahren für die Aufhebung/Neuerlassung der Verord-
nungen GW Standhart und Gemeindestraße Gschwandtner 
soll eingeleitet werden. 
 
Zustimmung – Abtretung eines Teilstücks des öffentli-
chen Gutes zu Gunsten der Parzelle 438/4, KG. Allerhei-
ligen 

Dem Ansuchen von Roland Quast um Abtretung eines Teil-
stücks des öffentlichen Gutes zu Gunsten der Parzelle 
438/4 KG Allerheiligen wurde einstimmig zugestimmt.  
 

Auszug aus der Sitzung des Gemeinderates vom 28.03.2023 
 



 

 

In unserer Gemeinde werden die Bürgerinnen und Bürger mittels unterschiedlicher Medien, insbesondere der Gemein-

denachricht sowie der Homepage, stets über die Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft auf dem Laufenden gehal-

ten. 

 

Darüber hinaus hat jede Einwohnerin und jeder Einwohner die Möglichkeit, in der Bürgerfragestunde vor Beginn einer je-

den Gemeinderatssitzung Anfragen an den Gemeinderat, den Bürgermeister und die Verwaltung zu richten.  

 

Wer das Angebot nützen möchte muss sich spätestens 5 Tage vor der Gemeinderatssitzung am Gemeindeamt zur 

Bürgerfragestunde schriftlich unter gemeinde@allerheiligen.ooe.gv.at anmelden und sein Anliegen bekanntge-

ben. 

 

Wir sind bemüht, die eingegangenen Anfragen aus der Bevölkerung zu beantworten oder bei Bedarf als Empfehlung auf 

die Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzungen zu setzen bzw. die Anfrage einem Ausschuss zuzuweisen. 

Bürgerfragestunde vor der Gemeinderatssitzung 

Was ist SILC? 

 

In diesem Jahr nehmen 37 europäische Länder an der 

internationalen SILC-Studie teil. Auch Österreich ist wie-

der mit dabei, und es geht schon im Februar los. SILC ist 

die Abkürzung für „Community Statistics on Income and 

Living Conditions“. Auf Deutsch bedeutet das 

„Gemeinschaftsstatistiken zu Einkommen und Lebensbe-

dingungen“.  

Erfasst wird, wie Menschen in Österreich leben und arbei-

ten und wie sich ihre Lebenssituation verändert. Themen 

sind Wohnen und Familie, Beruf und Ausbildung, aber 

auch Gesundheit. In den Haushalten, die an SILC teilneh-

men, werden alle Haushaltsmitglieder ab 16 Jahren be-

fragt. Nur wenn möglichst viele Haushalte mitmachen 

kann es gelingen, die Lebenssituation in Österreich wirk-

lichkeitsnah zu zeigen. Nach der vollständigen Teilnahme 

erhält jeder Haushalt ein finanzielles Dankeschön. 

 

Warum ist SILC für Österreich so wichtig? 

 

Wenn wir in den Nachrichten hören oder in der Zeitung 

lesen, wie hoch das durchschnittliche Einkommen der 

Österreicher:innen ist, wie viele Menschen arbeitslos sind 

oder welche Ausbildung sie haben, so sind das oft Zahlen 

von Statistik Austria. Die Medien nutzen diese Statistiken 

und informieren so über die Situation der Menschen in 

Österreich. Auch Entscheidungsträger:innen und Interes-

sensverbände greifen auf diese Daten zurück. 

 

 

Wer kann teilnehmen? 

 

Statistik Austria wählt die SILC-Haushalte zufällig aus 

dem zentralen Melderegister (ZMR) aus. Jedes Jahr lädt 

Statistik Austria rund 9 000 Haushalte ein, bei dieser 

wichtigen Studie mitzumachen. Diese Haushalte bekom-

men per Post einen Einladungsbrief zugeschickt. Ein Teil 

der Haushalte wird dann persönlich befragt, ein Teil kann 

telefonisch und ein Teil kann online teilnehmen. 

 

Wo gibt es weitere Informationen? 

 

www.statistik.at/silcinfo  

silc@statistik.gv.at  

+43 1 711 28-8338 (Montag bis Freitag, 9:00 bis 15:00 

Uhr) 

 

 

 

SILC - Einkommen und Lebensbedingungen  

Zustimmung - Grundtausch - Teilstück des öffentlichen 
Gutes Nr. 1730/2 KG Lebing - Bereich Oberlebing 26 

Dem Grundtausch des Teilstücks vom öffentlichen Weg Nr. 
1730/2, KG Lebing, im Bereich Oberlebing 26 wurde ein-
stimmig genehmigt. 
 
Zustimmung - Grundtausch – Bereich Splitt-Silo - Teil-
stück von Parzelle Nr. 1056/10 und 1056/11, KG Lebing  

Der Grundtausch der Teilstücke von den Parzellen Nr. 
1056/10 und 1056/11 KG Lebing wurde einstimmig geneh-
migt. 
 
 
 
 

Auftragsvergabe für die ortsplanerischen Tätigkeiten - 
Gesamtüberarbeitung des Flächenwidmungsplanes 
einschließlich des örtlichen Entwicklungskonzeptes 
und Aufhebung des Bebauungsplanes „Siedlung 
Kriechbaum“ 

Der Auftrag für die o.a. ortsplanerischen Tätigkeiten wurde 
einstimmig an Architektin Mautner Markhof - amm zt-gmbh 
vergeben. 



 

 

Statistisches aus unserer Gemeinde 
 

Mit 31.12.2022 waren in der Gemeinde Allerheiligen i. M. 1.307 Personen gemeldet, davon 1.259 Personen mit Haupt-

wohnsitz und 48 mit Nebenwohnsitz.  

 

• ECHTE Demokratie – Volksbegehren 

• Lieferkettengesetz Volksbegehren 

• Beibehaltung Sommerzeit 

• Unabhängige JUSTIZ sichern 

• GIS Gebühren NEIN 

• BARGLED-Zahlung: Obergrenze NEIN! 

• NEHAMMER MUSS WEG 

 

Die Stimmberechtigten können innerhalb des festgesetz-

ten Eintragungszeitraums in jeder Gemeinde in den Text 

samt Begründung des Volksbegehrens Einsicht nehmen 

und ihre Zustimmung zu diesen Volksbegehren durch ein-

malige eigenhändige Eintragung ihrer Unterschrift auf ei-

nem von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Eintra-

gungsformular erklären. Die Eintragung muss nicht auf 

einer Gemeinde erfolgen, sondern kann auch online unter 

www.bmi.gv.at/volksbegehren getätigt werden. 

 

Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des Eintragungs-

zeitraums das Wahlrecht zum Nationalrat besitzt 

(österreichische Staatsbürgerschaft, Vollendung des 16. 

Lebensjahres, kein Ausschluss vom Wahlrecht) und zum 

Stichtag 13. März 2023 in die Wählerevidenz einer Ge-

meinde eingetragen ist. 

 

Bitte beachten: 

Personen, die bereits eine Unterstützungserklärung für 

diese Volksbegehren abgegeben haben, können für diese 

Volksbegehren keine Eintragung mehr vornehmen, da 

eine getätigte Unterstützungserklärung bereits als gültige 

Eintragung zählt. 

 

Bitte Lichtbildausweis nicht vergessen! 

Eintragungen können am Gemeindeamt Allerheiligen i. M., 

4320 Allerheiligen 2 an den nachstehend angeführten Ta-

gen vorgenommen werden: 

 

Montag, 17. April 2023, 07.00 bis 20.00 Uhr 

Dienstag, 18. April 2023, 07.00 bis 17.00 Uhr 

Mittwoch, 19. April 2023, 07.00 bis 16.00 Uhr 

Donnerstag, 20. April 2023, 07.00 bis 18.00 Uhr 

Freitag, 21. April 2023, 07.00 bis 16.00 Uhr 

Samstag, 22. April 2023, geschlossen 

Sonntag, 23. April 2023 geschlossen 

Montag, 24. April 2023, 07.00 bis 18.00 Uhr 

 

Online können Sie eine Eintragung bis zum letzten Tag 

des Eintragungszeitraums (24. April 2023, 20.00 Uhr) 

durchführen. 

Eintragungszeitraum 

VOLKSBEGEHREN 

 

• NEUTRALITÄT Österreichs JA 

• anti-gendern-Volksbegehren 

• Untersuchungsausschüsse live übertragen 

• Lebensmittelrettung statt Lebensmittel-

verschwendung 

• Asylstraftäter sofort abschieben 

• Verbot für Kinder-Instagram 

• Umsetzung der Lebensmittelherkunfts-bezeichnung 

• Rettung unserer Sparbücher 

 

Montag, 19. Juni 2023, 07.00 bis 20.00 Uhr 

Dienstag, 20. Juni 2023, 07.00 bis 17.00 Uhr 

Mittwoch, 21. Juni 2023, 07.00 bis 16.00 Uhr 

Donnerstag, 22. Juni 2023, 07.00 bis 18.00 Uhr 

Freitag, 23. Juni 2023, 07.00 bis 16.00 Uhr 

Samstag, 24. Juni 2023, geschlossen 

Sonntag, 25. Juni 2023 geschlossen 

Montag, 26. Juni 2023, 07.00 bis 18.00 Uhr 

 

 

Online können Sie eine Eintragung bis zum letzten Tag 

des Eintragungszeitraums (26. Juni 2023, 20.00 Uhr) 

durchführen. 

 

 

Online können Sie eine Eintragung bis zum letzten Tag 

des Eintragungszeitraums (26. Juni 2023, 20.00 Uhr) 

durchführen. 

Eintragungszeitraum 
VOLKSBEGEHREN 

Im Jahr 2022 gab es 

• 61 Zuzüge und 72 Wegzüge 

• 11 Geburten, davon sind 0 in Allerheiligen geboren 

• 5 Sterbefälle 

• 4 Trauungen in Allerheiligen 

Gesamt 1.307 

Weibl.    624 

Männli.    683 

Inland 1.283 

Ausland    24 

Trinkwasserqualität 
 
Auf der Homepage: www.allerheiligen.ooe.gv.at 

oder unter www.trinkwasserinfo.at finden Sie den 

aktuellen Prüfbefund einer Volluntersuchung des 

Trinkwassers der Hochbehälter der Gemeinde Al-

lerheiligen. 
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Oö. Wohn- und Energiekostenbonus 
Um private Haushalte bei der Bewältigung der steigen-

den Wohn- und Energiekosten zu unterstützen, gibt es – 

ergänzend zum bestehenden Oö. Heizkosten- und Ener-

giekostenzuschuss 2022/23 – den neuen Oö. Wohn- und 

Energiekosten-Bonus für das Jahr 2023. Dieser kann 

einmalig im Zeitraum 3. April bis 30. Juni 2023 onli-

ne beantragt werden.  

Wer wird gefördert? 

Einen Zuschuss können volljährige Personen mit eige-

nem Haushalt erhalten, die folgenden Kriterien erfüllen: 

• Ständig bewohnter Hauptwohnsitz in Oberöster-

reich seit zumindest 1. März 2023 

• Bei der antragstellenden Person liegt ein eigener 

Haushalt vor. 

• Der Bonus wurde für diesen Haushalt noch nicht 

ausbezahlt (Einmalig pro Haushalt). 

Ein Haushalt besteht aus der antragstellenden Person 

und allenfalls jenen Personen, die laut Zentralem Melde-

register ihren Hauptwohnsitz an der angegebenen Ad-

resse haben. Nebenwohnsitze werden nicht berücksich-

tigt. 

Abwicklung / Antragstellung 

Die Antragsfrist läuft von 3. April 2023 bis 30. Juni 

2023.  

Spätere Antragstellungen können nicht mehr berücksich-

tigt werden. 

Der Antrag kann ab 3. April online über 

die Website des Landes Oberösterreich gestellt wer-

den. 

Landesverband Oberösterreich 
kataster.bev.gv.at: Grundstücksinformationen 
online und kostenlos 
 

Aktuelle, gesicherte Informationen über Grundstücke 

spielen in vielen Bereichen der Wirtschaft und im priva-

ten Liegenschaftsverkehr eine bedeutende Rolle. Mit 

dem neuen Katasterservice des BEV - Bundesamts für 

Eich- und Vermessungswesen wird der Zugang zu die-

sen Daten deutlich erleichtert. Herr Dipl.-Ing. Reinhard 

Kraml, der Leiter der Vermessungsämter Linz und Rohr-

bach, berichtete von dieser Neuerung erstmals bei der 

FLGOÖ-Tagung am 18. November 2022.  

 

Tagesaktuelle Grundstücksinformationen ab sofort online 

und kostenlos abrufbar  

Die Suche nach Informationen über rund 10,2 Millionen 

Grund -stücke in ganz Österreich war noch nie so ein-

fach und schnell möglich. Mit dem neuen und für alle frei 

zugänglichen Webservice des BEV können tagesaktuelle 

Daten des Katasters ab sofort rasch und kostenlos abge-

fragt werden. 

Geflügelpestverordnung 
 

Seit Jahresende 2022 wurden mehrere Fälle von HPAI 

bei Wildvögeln in Niederösterreich und Wien festgestellt. 

Aufgrund dessen wurden die Risikogebiete gemäß Ge-

flügelpest-Verordnung angepasst. Im pol. Bezirk Perg 

gelten demnach die Gemeinden entlang der Donau 

(Luftenberg, Langenstein, Mauthausen, Naarn, Mitterkir-

chen, Baumgartenberg, Saxen, Grein, Waldhausen und 

St. Nikola/Donau) als Gebiete mit stark erhöhtem Geflü-

gelpest-Risiko.  

Geflügel ist aufzustallen und von Wassergeflügel ge-

trennt zu halten. Dies gilt unabhängig von der Be-

standsgröße, das bedeutet, dass die Aufstallungsver-

pflichtung auch für Kleinbetriebe unter 50 Tieren gilt!   

 

Was heißt Stallhaltungspflicht: 

Geflügel ist in Stallungen oder in geschlossenen Hal-

tungsvorrichtungen, die zumindest oben abgedeckt sind, 

zu halten (z.B. Volieren mit Dach oder sogenannte 

„Wintergärten – zum Stall anschließende, durch Netz 

oder Gitter abgesicherte offene Fronten unter einem 

Dach). 

Die übrigen Gemeinden sind Gebiete mit erhöhtem Risi-

ko. Die Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen ist 

hier geboten  

Dankeschön 
 

Für die unentgeltliche Unterstützung bei der Garten-

pflege und dem Staudenrückschnitt rund um die 

Schule möchten wir ein großes Dankeschön an Herrn 

Rasuli Ramazan richten. 

 



 

 

Wir weisen in der Bürgerinfo regelmäßig auf die Verant-

wortung der Grundeigentümer für die Einhaltung des 

Lichtraumprofiles hin. Dieser Hinweis stützt sich auf den § 

91 der Straßenverkehrsordnung 1960. 

 

Was viele aber nicht wissen ist, dass im selben Paragra-

fen auch Folgendes verankert ist: 

Die Behörde hat die Grundeigentümer aufzufordern, Bäu-

me, Sträucher, Hecken und dergleichen, welche die Ver-

kehrssicherheit, insbesondere die freie Sicht über den 

Straßenverlauf oder auf die Einrichtungen zur Regelung 

und Sicherung des Verkehrs oder welche die Benützbar-

keit der Straße einschließlich der auf oder über ihr befind-

lichen, dem Straßenverkehr dienenden Anlagen, z. B. 

Oberleitungs- und Beleuchtungsanlagen, 

beeinträchtigen, auszuästen oder zu entfernen.  

In dieser Formulierung ist auch die Einsicht in Kreuzungs-

bereichen, welche durch Feldfrüchte, Begrünungen usw. 

eingeschränkt ist, beinhaltet. Auch hier ist der jeweilige 

Grundbesitzer verantwortlich.  

 

 

Bitte achten Sie darauf, damit es bei einem Verkehrsun-

fall zu keinen unnötigen Problemen (Regressforderungen) 

kommt. 

Freihalten des Lichtraumes 

Wer einen über 12 Wochen „alten“ Hund besitzt, muss 

diesen binnen 3 Tagen bei der zuständigen Wohnsitzge-

meinde melden. Spätestens nach 2 Monaten nach An-

meldung sind folgende Dokumente vorzuweisen: 

• Versicherungsschutz 

• Sachkundenachweis 

• Nachweis der Registrierung in einer Heimtierda-

tenbank 

• Nachweis über Chip 

NEU: seit 1.9.2021 ist ein 6-stündiger Sachkundenach-

weis zu absolvieren. Vorige Sachkundekurse behalten 

deren Gültigkeit. 

Ändert sich der Hauptwohnsitz durch Wegzug in eine an-

dere Gemeinde, ist der Hund beim bisherigen Gemeinde-

amt ab- und in der neuen Gemeinde anzumelden. 

Eine Abmeldung ist auch beim Tod des Hundes erforder-

lich! Die Um- bzw. Abmeldung des Hundes erfolgt nicht 

automatisch. Nicht abgemeldete Hunde können bei der 

Vorschreibung nicht berücksichtigt werden. 

FAQ´s zur Hundehaltung  

Wo besteht Leinenpflicht? 

Im Ortsgebiet; in verordneten Gebieten; bei unzumutbarer 

„Belästigung“ von Fremdpersonen usw. 

Muss ich die Exkremente meines 

Hunden entfernen? 

JA, auch außerhalb des Ortsgebietes 

(Kotbeutelspender) 

Muss jeder Hund angemeldet werden? 

JA, die Meldepflicht hat mit der Größe 

des Hundes nichts zu tun. 

Detailinfos entnehmen Sie bitte dem 

Oö. Hundehaltegesetz 2021. 

An- und Abmeldungen von Hunden verpflichtend! 

Österreichweites Pro Senectute Beratungstele-
fon bei „Gewalt an und durch ältere Menschen“ 
 

Gewalt kann überall dort vorkommen, wo Menschen 

leben. 

Gewalt an älteren Menschen kann in jeder engeren so-

zialen oder privaten Beziehung auftreten. Dies betrifft 

den häuslichen, institutionellen und / oder öffentlichen 

Bereich. 

 

Für das Thema sensibilisieren 

Unser Ziel ist es, Bewusstsein und Sensibilisierung für 

dieses Thema zu schaffen, denn ältere Menschen wer-

den durch Gewalt körperlich, seelisch oder wirtschaft-

lich beeinträchtigt, verletzt, gekränkt und dauerhaft ge-

schädigt. 

Gewalt kann gestoppt werden 

Ein Anruf beim österreichweiten Pro Senectute Bera-

tungstelefon bringt Ent-

lastung  und Unterstüt-

zung. 

Rufen Sie uns an – Wir 

beraten Sie persönlich, 

vertraulich und kosten-

los 0699 / 112 000 99 
 

– I.WEIPPL (Quelle: Pro Senectute, ) 



 

 

Abflussbereich von Wildbächen freihalten 
 
Gemäß der Anordnung des § 101 Abs. 6 Forstgesetz idgF. 

Ist jede Gemeinde, durch deren Gebiet ein Wildbach fließt, 

verpflichtet, diesen samt Zuflüsse innerhalb der in ihrem 

Gebiet gelegenen Strecken jährlich mindestens einmal, im 

Frühjahr nach der Schneeschmelze, zu begehen. 

 

Wir ersuchen die betroffenen Grundanrainer auf nachste-

hendes zu achten: 

 

• Das Bachgerinne ist von Holz, Reißig, Wurzelstöcke frei-

zuhalten. Bei Hochwasserführung der Gewässer kann es 

zur Verlegungsgefahr von Brücken und Rohre kommen. 

 

• Das Ablagern von Holz, Reißig, Wurzelstöcke, Siloballen, 

Altreifen, Geräte aller Art usw. im Uferbereich sollte un-

terlassen werden. 

 

• Das Anschütten von Material oder Bauschutt als Ufersi-

cherung im Abflussbereich ist verboten! 

Befüllung von Schwimmbecken  
Die Zeit des Befüllens von Schwimmbecken naht wie-

der.   

Die meisten Becken werden mit Wasser aus der Ortswas-

serleitung befüllt, was besonders an Wochenenden in 

manchen Versorgungsgebieten zu einer starken Belas-

tung, manchmal sogar zur Überlastung der Ortsleitung 

führt. Wenn zu viele Becken gleichzeitig und ohne Wissen 

des Gemeindeamtes befüllt werden, steigt der Wasser-

verbrauch zum Teil um mehr als 100% vom Normalver-

brauch. 

  

Um Versorgungsprobleme auszuschließen, ist es unbe-

dingt erforderlich, 4-5 Tage vor Beginn der gewünschten 

Befüllung mit dem Gemeindeamt Kontakt aufzunehmen, 

um die benötigte Wassermenge bekanntzugeben. 

  

ACHTUNG! 

Es wird nur mehr jene Wassermenge von der Kanal-

gebühr befreit, die 4-5 Tage vor der Befüllung am Ge-

meindeamt gemeldet wurde. 

Bitte um Meldung am Gemeindeamt unter 07262 58012 

oder gemeinde@allerheiligen.ooe.gv.at bzw. bei unseren 

Bauhofmitarbeitern Herrn Wahl od. Herrn Knoll unter: 

07262 / 580 12 -20. 

 

 

Das Gemeindeamt ist bemüht, den Wünschen der Kun-

den nachzukommen und ersucht um Verständnis, dass 

nicht alle Bäder gleichzeitig befüllt werden können. 

 

Sie wollen wissen, was sich in Allerheiligen 

i. M. so tut? GEM2GO bringt Ihnen immer ak-

tuelle Infos.  

 

Infos für GemeindebürgerInnen  

GEM2GO ist Österreichs größte Gemeinde Info und Ser-

vice App und auch für unsere Gemeinde verfügbar. Dort 

erhalten Sie als Bürger oder Bürgerin sämtliche Informati-

onen, wie die Amtstafel, News oder Veranstaltungs-

kalender direkt aufs Smartphone oder Tablet. Die 

GEM2GO APP ist kostenlos und für alle gängigen Smart-

phones verfügba  

 

GEM2GO Erinnerungsfunktion  

Mit GEM2GO können Sie sich an Termine oder Neuigkei-

ten erinnern lassen - egal ob News, Veranstaltungen oder 

Mülltermine. Mit GEM2GO sind Sie immer auf dem neu-

esten Stand! Einfach in der App die gewünschten Inhalte 

abonnieren und schon erhalten Sie eine Push-

Benachrichtigung, wann immer es etwas Neues aus un-

serer Gemeinde gibt.. 

 

Mehr Infos auf:  

www.gem2go.at 

Foto von Pixabay 



 

 

Vorsicht Betrüger!  
 

Enkel-Neffen-Trick, falscher Polizist, Bezahldiensttrick 

oder Transportdienst-Trick, Tochter-Sohn-Trick (Hallo 

Mama, das ist meine neue Telefonnummer) .... der Krea-

tivität von Betrügern sind keine Grenzen gesetzt. Betrü-

gerische Anrufe und SMS mit gefährlichen Links werden 

immer mehr - sie 

setzen auf psychi-

schen Druck und 

nutzen Stress und 

Angst ihrer Opfer, 

um so viel Geld wie 

möglich zu ergau-

nern, die Methoden 

werden immer raffi-

nierter. Aktuell 

kommt es vermehrt zu Betrugsanrufen und SMS, bei 

denen sich die Anrufer als Bankbedienstete ausgeben 

und ihre Opfer zu Überweisungen verleiten.  

 

Die Polizei bzw. das Bundeskriminalamt warnt eindring-

lich vor dieser neuen Betrugsmasche, überweisen Sie 

keinesfalls Geld an unbekannte Konten und informieren 

Sie sich bei derartigen Nachrichten oder Anrufen immer 

sofort bei Ihrer Hausbank! Geben Sie niemals Ihre Bank-

Zugangsdaten bekannt, weder online noch am Telefon 

oder persönlich! Infos und Tipps dazu finden Sie auf der 

Seite des Bundeskriminalamtes.  

 

Jahresprogramm 2023 

Vielfältig und bunt präsentiert sich wieder das Naturpark-

Programm 2023. Neben bekannten und beliebten Natur-

angeboten gibt es auch allerhand Neues zu entdecken. 

Wie die Sternen- und Planetenwanderung bei der wir mit 

einem Experten den winterlichen Nachthimmel erkunden. 

Bei praktischen Workshops erhalten Sie wertvolle Tipps 

zum Sommerschnitt für Gehölze, dass Körbe sowohl ge-

flochten als auch gewickelt werden können und wie sich 

Pilze und Wildkräuter verwenden und verarbeiten lassen. 

Die Beschäftigung in und mit der Natur lässt uns Durchat-

men und tut der Seele gut. Viele der Naturerlebnisse 

sind schon ab 7 Personen zum individuellen Wunsch-

termin möglich. 

 

Unser Veranstaltungs-Tipp: Sterndlschaun im Natur-

park Mühlviertel 

Gemeinsam mit dem astronomischen Verein Mühlviertel 

unter der Leitung von DI Franz Hofstadler wird bei der 

Sternen- und Planetenwanderung der sternenklare 

Nachthimmel im Naturpark Mühlviertel erkundet. Bei der 

kurzen Wanderung wird das Sonnensystem im Maßstab 

1:2 Mrd. gezeigt, wobei maßstabgetreue Modelle der 

Sonne und der Planeten gezeigt werden. Auf der Karl-

Weichselbaumer-Aussichtswarte erkunden wir mit einem 

grünen Laserpointer die Wintersternbilder am Nachthim-

mel. Die 2-stündige Wanderung ist auch für Kinder ab 6 

Jahren geeignet. Festes Schuhwerk, warme Kleidung und 

eine Taschen- oder Stirnlampe sind erforderlich.  Treff-

punkt ist der Dorfplatz in 4324 Rechberg.  

Die Wanderung findet nur bei sternenklarem Wetter 

statt! Eine Anmeldung im Naturpark-Büro unter Tel. 

07264/4655-18 oder unter info@naturpark-

muehlviertel.at ist unbedingt erforderlich. 

Termine: Do, 16. und 23. März 2023, jeweils 19.00 Uhr 

Treffpunkt: Dorfplatz in 4324 Rechberg 

Kosten: Erw. € 12,- / Kinder bis 12 Jahre freiwillige Spen-

de 

 

Der Naturpark Mühlviertel startet ins neue Jahr 

Sammlung von Metallverpackungen im Gelben 
Sack erst ab 2025  
 

Information des Bezirksabfallverbandes Perg:  

Im BEZIRK PERG erfolgt die Sammlung von Metall- 

und Kunststoffverpackungen bis 2025 WEITERHIN 

GETRENNT!  

Daher gilt:  

Im Gelben Sack/Gelber Tonne bei den Wohnbauten wer-

den NUR Kunststoffverpackungen gesammelt. Metallver-

packungen entsorgen Sie bitte wie bisher im Altstoffsam-

melzentrum oder in den blauen Tonnen bei den öffentli-

chen Sammelplätzen.  

Ab 2025 ist die gemeinsame Sammlung von Kunststoff- 

und Metallverpackungen in ganz Österreich verpflichtend. 

Die Bun-desländer Kärnten, Niederösterreich, Salzburg 

und Wien sowie einige Bezirke in Oberösterreich setzen 

diesen Schritt jedoch schon im Jahr 2023 um.  

Dass noch nicht in ganz Österreich die Metallverpackun-

gen im Gelben Sack oder in der Gelben Tonne bei den 

Wohnbauten gesammelt werden, liegt am stufenweisen 

Ausbau der benötigten Infrastruktur. 2025 ist es dann aber 

so weit und in ganz Österreich gilt das gleiche Sammel-

system.  

Die Sammlung von sortenreinen Kunststoff- und Metall-

verpackungen in den ASZ bleibt natürlich auch nach 2025 

aufrecht. Die genaue Trennung in den ASZ ermöglicht 

eine besonders hohe Recyclingquote und bringt Erlöse, 

welche sich wiederum positiv auf die Abfallgebühren aus-

wirken.  



 

 

Am 26. Februar fand die Wahl des Kommandos der FF 

Allerheiligen-Lebing statt.  

 

Nach fünfjähriger Arbeit wurde Ende Februar das Kom-

mando der FF Allerheiligen-Lebing von den Mitgliedern 

des Aktivstands und der Reserve neu gewählt.  

Die Wahl wurde vom Bürgermeister Berthold Baum-

gartner durchgeführt. Als neuer Kommandant wurde HBI 

Michael Raab gewählt. Wiedergewählt wurden Ing. Stefan 

Wahl, als Kommandant-Stellvertreter, Schriftführer Manu-

el Walch und Kassier David Hochreiter.  

 

Wir möchten uns auf diesem Wege nochmals herzlich bei 

jenen Mitgliedern bedanken, welche sich vor Beginn der 

vergangenen Periode dazu entschieden haben, die Füh-

rungsverantwortung für fünf Jahre zu übernehmen. Insbe-

sondere gilt dieser Dank unserem ehemaligen Komman-

danten und langjährigen Funktionsträger Ernst Wimhofer, 

der sein Amt am 26. Februar 2023 in offiziellem Rahmen 

an seinen Nachfolger übergeben hat. Nicht weniger gilt 

ein großer Dank den ausgeschiedenen Kommandomit-

gliedern Friedrich Fischl (ehem. Gerätewart), Klemens 

Hinterberger (ehem. Zugskommandant), Markus Wahl 

(ehem. Lotsen- und Nachrichtenkommandant) sowie 

Bernhard Raab (ehem. Gruppenkommandant) Ebenso 

möchten wir uns bei jenen Mitgliedern bedanken, die sich 

bereit erklärt haben, fortan die Geschicke unserer Feuer-

wehr zu lenken, allen voran unser neuer Kommandant 

Michael Raab. 

Neues Kommando für die FF Allerheiligen-Lebing  

Foto v.l.n.R. BI Edtbauer Clemens, BI d.F. Walch Manuel, HBM d. F. Kapplmüller Markus, OBI Wahl Stefan, HFM d.F. Mayrhofer Julian, HBI Raab 

Michael, BI d.F. Zimmerberger Fabian, BI d.F. Hochreiter David, OBM Schimpl Simon, BI Temper Elisabeth, HBM Wahl Lukas, HBM Wahl Alexander 

In diesem Sinne wünschen wir mit zuversichtlichem Blick nach vorne eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit 

für die kommenden fünf Jahre! 

Aistleitner Johannes, Sonnberger Petra, Reiter Rudi, Baumgartner Karl, 

Farthofer Andreas 

Allerheiligener Orts-

meisterschaft im 

Stockschießen  
 

Am 25. Februar veranstalte-

te der ESV Allerheiligen das 

Allerheiligener Stockturnier 

in der Eishalle Tragwein.  

In einem bis zum Schluss 

spannenden Turnier konnte 

die Moarschaft "Reitstüberl 

Moarli" letztlich dank einer 

besseren Quote den Tur-

niersieg vor dem 

"Bauernbund" erringen.  



 

 

In diesem Jahr steht bei uns im Kindergarten das Schaf 
im Mittelpunkt unserer Ostervorbereitungen. Wir besu-
chen die Schafe von Raphael und Carina und erleben 
hierbei wie die Lämmer gefüttert werden und wie sie le-
ben. Die Kinder wissen, dass aus der Wolle der Schafe 
die Schafwolle entsteht, mit der wir die Osternesterl ver-
zieren. Frau Knoll besucht uns und zeigt, den Kindern 
das „Spinnen“ und erklärt wie aus der Schafwolle ein 
Pullover/ Socken entsteht. Herzlichen Dank für das Er-
lebnis- eine sehr seltene Tätigkeit zu sehen. 
Die Kinder dürfen das Spinnrad ausprobieren und erle-
ben so wie schwierig es ist, hier den Rhythmus zu fin-
den, dass sich das Rad kontinuierlich bewegt und dann 
muss man noch gleichzeitig die Schafwolle ziehen. Bei 
Frau Knoll sieht das sehr einfach aus. 
Historische Gebrauchsgegenstände, wie das Spinnrad 
wollen verstanden werden, was die kindlichen Denkpro-
zesse anregt. Es unterstützt die Sprache, das kritische 
Denken, strategisches Vorgehen und fördert die Selb-
ständigkeit. Das Spinnrad funktioniert noch immer nach 
den Prinzipien, wie früher und kommt ohne Strom aus. 
Es einmal auszuprobieren macht das Ding begreiflich 
und dazu noch viel Spaß. Wir bedanken uns bei der 
Fam. Oppolzer für diese einzigartige Chance. 

Kindergarten 



 

 

https://www.facebook.com/TC- Al-

START TENNIS-SOMMERSAISON 
Die heurigen Tennis-Sommersaison startet mit einer Neuerung: Ab Sonntag, den 16. April 2023, ab 09:00 Uhr findet alle 2 

Wochen auf und neben den Tennisplätzen ein Tennis-Frühschoppen statt. Dazu sind nicht nur alle Mitglieder des TCA sehr 

herzlich eingeladen, dieses Angebot richtet sich an alle AllerheiligenerInnen und Tennis-Freunde! 
 

JEDER UND JEDE IST WILLKOMMEN, um sich einmal mit dem Tennisschläger zu versuchen, ein Match zu spielen, ein 

kühles Getränk zu genießen oder um einfach nur einen gemütlichen Sonntag-Vormittag in geselliger Runde zu verbringen. 

Tennisschläger sind am Platz vorhanden, auch SpielpartnerInnen werden vor Ort sein. Wir, der TCA, freuen uns auf euch! 

 

KINDER-TENNISTRAINING 
Auch heuer wird es wieder einen Tenniskurs für Kinder geben. Ein professioneller Tennistrainer unterstützt dabei, das Ten-

nisspielen zu erlernen oder zu verbessern. Auch der Spaß wird sicher nicht zu kurz kommen. Wer keinen Tennisschläger 

hat, kann sich einen am Tennisplatz ausborgen. Die Teilnahme ist ab 6 Jahren möglich. 
 

Beginn: Ende April 2023 

10 Einheiten zu je 60 Minuten. Die Kurseinheiten finden am Nachmittag unter der Woche statt, der genaue Tag wird erst fest-

gelegt. 

Kursbeitrag: 80,00 €, für Mitglieder: 50,00 € 

Kontakt: Stephan Rafetseder   0699 198 44 644 oder tc.allerheiligen@gmx.at 

 

MITGLIEDSCHAFT 
TCA-Mitglieder haben Vorteile. Als Mitglied kannst du die Tennisplätze kostenfrei benützen und bezahlst geringere Beiträge 

für Kurse und Trainings. Die Jahresmitgliedsbeiträge sind folgendermaßen gestaffelt. 
 

 
Nähere Auskünfte zur Mitgliedschaft erhältst du unter tc.allerheiligen@gmx.at oder bei Obmann Stephan Rafetseder (0699 198 44 644). 

 

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre: 15,00 € 

Erwachsene bis 25 Jahre: 25,00 € 

 

Erwachsene ab 25 Jahren: 75,00 € 

Partner-Mitgliedschaft: 120,00 € 

Ganz nach dem Motto „Verschenke kein Geld ans Finanzamt“ veranstaltete der ÖAAB im Bezirk Perg eine Schulung an der 

auch einige Allerheiligener Funktionäre teilnahmen.  
 

Für viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ist nun die Zeit, ihren Steuerausgleich zu machen. Dem ÖAAB ist es ein 

Anliegen, ihren Mitmenschen bei diesen Angelegenheiten Hilfestellungen zu bieten. Mögliche finanzielle Unterstützungen 

werden oft nicht genutzt, zusätzliche Belastungen werden nicht automatisch berücksichtigt und daher ist es wichtig, sich zu 

informieren.  
 

Mit dem ÖAAB Allerheiligen gibt es hier im Ort einen Ansprechpartner in Sachen Arbeitnehmerveranlagung. Bei 

Fragen wenden Sie sich bitte an den Obmann, Robert Zimmerberger (0664 4855118).  
 

Informationen finden Sie auch auf www.ooe-oeaab.at. 

ÖAAB aktiv in Sachen Steuerausgleich  



 

 

 

 

 

 
Sektion Tischtennis 
Nach dem Aufstieg in die Regionalliga der 
1. Mannschaft gab es einige personelle Probleme 
in der Mannschaft. Dadurch konnten von den 
bisherigen 14 Spielen nur 2 gewonnen werden – 
derzeit auf Platz 10. 
Die 2. Mannschaft befindet sich zurzeit auf Platz 3 
der Tabelle. Ziel ist der Aufstieg in die Bezirksliga. 
Mannschaft 3 befindet sich momentan auf dem 
7. Platz. 

Neuer „Zauberteppich“ 
Dank der Mithilfe 
zahlreicher freiwilliger 
Helfer und nach einer 
verspäteten Auslieferung 
wurde der neu erworbene 
Zauberteppich  am 
16. Dezember 2022 zum 
ersten Mal aufgebaut und 
hatte am 18. Dezember 
2022 seinen ersten Einsatz 
– leider nur an diesem einen Tag. Das Förderband 
hat eine stolze Länge von 21 m und die Bandbreite 
ist 60 cm. 
Finanziert konnte dieser mithilfe des Landes 
Oberösterreich, der Gemeinde Allerheiligen, 
Eigenmittel der Sportunion sowie einiger 
Sponsoren (BT Bau GmbH Tragwein, 
Tiefbohrtechnik Rigler GmbH Mitterkirchen 
Raiffeisenbank Allerheiligen) werden. 

 

  
Dafür ein herzliches DANKESCHÖN an alle! 

Strudengaucup 
In der Schisaison 2022/2023 konnten alle 7 
Schirennen (6 Riesentorläufe und 1 Slalom) 
durchgeführt werden. 
Die Sportunion Allerheiligen hat gemeinsam mit 
der Union Dimbach/Pabneukirchen die ersten 2 
Riesentorläufe am 15. Jänner 2023 in Kirchbach 
veranstaltet. Am 17. Jänner 2023 fand ein Slalom 
und am 18. Februar 2023 ein Riesentorlauf in St. 
Georgen am Walde statt. Auch die letzten beiden 
Riesentorlaufrennen in St. Georgen am Walde 
wurden in Zusammenarbeit mit der Union 
Dimbach/Pabneukirchen am 12. März 2023 
abgehalten. 
Für die Gesamtsiegerehrung wird der genaue 
Termin noch bekanntgegeben. Diese wird 
voraussichtlich im April/Mai 2023 sein. 

DRINGEND!!!DRINGEND!!!DRINGEND!! 
Einstellmöglichkeit für Pistenraupe und 
Zauberteppich gesucht! 
Die Sportunion Allerheiligen im Mühlkreis sucht für 
ihre Pistenraupe und den neuen Zauberteppich 
eine Einstellmöglichkeit. 
Wer Platz für die Pistenraupe bzw. den 
Zauberteppich hat, bitte bei Obmann Josef Punz, 
Tel. 0676/5758017, melden. Herzlichen Dank. 

 

Familienschiausflug Hinterstoder 
Am 04. März 2023 nahmen viele Schibegeisterte 
am Familienschitag in Hinterstoder bei herrlichem 
Pistenwetter teil. 

 

 
 

 
HURRA – unser Obmann ist 40 Jahr! 
Im März 2023 feierte Josef Punz 
seinen 40. Geburtstag. 
Von 2015 bis 2021 übte er das 
Amt des Sektionsleiters 
Tischtennis aus. 
Josef wurde im Zuge der 
Jahreshauptversammlung im 
Jänner 2017 zum neuen 
Obmann der Sportunion 
Allerheiligen gewählt. Die vielen beliebten 
Veranstaltungen wie das alljährliche 
Sonnwendfeuer mit Fun statt Fad, 
Fußballortsmeisterschaften,… unterstützt er 
tatkräftig. 
Der Vorstand sowie die gesamte Sportunion 
Allerheiligen möchte sich auf diesem Wege für die 
wertvolle Arbeit und für sein großes Engagement 
herzlich bedanken. Wir hoffen, dass er uns noch 
viele Jahre als Obmann der Sportunion erhalten 
bleibt. 

 

  

 
Weitere Information auf: www.sportunion-allerheiligen.at 

Termine 
Start Nordic Walking 
5. April 2023, 18:00 Uhr, jeden Mittwoch Ortsplatz 
Allerheiligen 
 

Tag- und Nachtwanderung 
13. Mai 2023, 17:00 Uhr 
 

Sonnwendfeuer/Fun statt Fad - 24. Juni 2023 



 

 

 

 

Nach zweijähriger Pause durften wir in diesem Jahr wieder 

die Pforten für eine Rekordanzahl an Faschingsnarren aus 

nah und fern öffnen. Passend zum diesmaligen Thema „Old 

MacDonald’s Farm“ wurde das Feuerwehrhaus in eine Party 

Location verwandelt, die ihresgleichen sucht. Besonders freu-

en wir uns immer über das kreative Mitwirken der örtlichen 

Vereine sowie der Nachbarsfeuerwehren. Für musikalisches 

Entertainment sorgte in diesem Jahr die Band Nirosta. Ein 

großer Dank gilt den fleißigen Helfern und allen faschingsbe-

geisterten Besuchern, die deren Arbeit mit ihrem Kommen 

belohnten. 

 

 

 

 

Auch hinsichtlich Ausstattung haben wir Neues zu berich-

ten. Das Feuerwehrkommando nutzte einen Teil der von 

der Gemeinde zusätzlich zur Verfügung gestellten Mittel, 

um die Ausrüstung unseres stetig wachsenden Atem-

schutzteams aufzustocken und zu erneuern. So wurden 

drei Garnituren Atemschutzgeräte, sowie zwei TNT-Tools 

angeschafft. Letzteres ist eine Kombination aus Axt, Vor-

schlaghammer, Meißel, Brechstange und Einreißhaken. 

Damit kann neben dem TLF erstmals auch unser LF mit 

einem Atemschutztrupp besetzt werden, was unseren 

Handlungsspielraum im Brandeinsatz entscheidend erwei-

tert. 

Auch bei der Feuerwehr hat sich Anfang 2023 wieder einiges getan. 



 

 

 Hast du Interesse beim Bauernmarkt in Bad Zell auszu-

stellen?  

Wir freuen uns über neue Aussteller/innen aus der Region, 

die unser Angebot erweitern! Entweder zu jedem Bauermarkt

-Termin einmal im Monat oder auch nur zu den Spezial-

Bauernmärkten (Ostern, Muttertag, am Verkostungsmarkt 

und zu Weihnachten). Alle Infos gibts ganz unverbindlich bei 

Maria Hölzl-Leitner unter 0660 / 653 2 653. Wir freuen uns 

auf dich! 

Wir gratulieren 
Zum 80er 
 

Frau Hoch Margarete, Kriechbaum 

Frau Kühhas Adelheid, Allerheiligen i.M. 

Frau Knoll Gertrude, Oberlebing 
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GEMEINDENACHRICHTEN - Ausgabe 2/2023 - Medieninhaber und Verleger: Gemeindeamt Allerheiligen i. M. Nr. 2; Hersteller: Eigenvervielfältigung,   

F. d. I .v. Bgm. Berthold Baumgartner 

Veranstaltungen & Termine 
April 2023  

01.04.2023 Flurreinigungsaktion  08:00  Uhr  
Ortsplatz bzw.  
ASKÖ Klubheim 

Umweltausschuss 

01.04.2023 Vereinskonzert 20:00 Uhr Turnsaal der VS Musikverein Allerheiligen 

08.04.2023 Sandhaufenfestl 14:00 - 17:00 Uhr 
ASKÖ Allerheiligen 
Kriechbaum 9 

SPÖ Allerheiligen 

30:04:2023 Maibaum setzen 10:30 Uhr Ortsplatz Allerheiligen FF Allerheiligen / Lebing 

Mai 2023  

05.05.2023 Blutspendeaktion 15:30 - 20:30 Uhr Turnsaal der VS Gemeinde Allerheiligen 

07.05.2023 Pfarrfamilienwandertag   Allerheiligen 1 Pfarre Allerheiligen 

Juni 2023  

10.06.2023 Weinfest   
Oberlebing 17 
„Fehringer“ 

SPÖ Allerheiligen 

24.06.2023 
Sonnenwendfeuer - 
Fun statt Fad 

 
Niederlebing 7 
Schoberer 

Union Allerheiligen  

Juli 2023 

29. u. 30.07.2023 568er Platzfest   Ortsplatz 
Musikverein; ÖAAB und 
Landjugend 

Frauenbrunch 

Am 18. März starteten 47 Frauen mit „Yoga am Sessel“ mit Edith Dornauer im 
Bergbau Museum Kaolinum in den Tag. Im Anschluss hörten wir während eines 
genussvollen Brunches Interessantes von Mag. Christl Schober zum Thema 
„Entgiften & Energieschöpfen“.  

Wir möchten uns bei allen, die zu diesem gemütlichen Vormittag beigetragen ha-
ben, herzlich bedanken. 

Patricia Aistleithner & Gerlinde Haunschmid 

Bauverhandlungstermin: 
Freitag, 07. April 2023 
 

Bitte die Bauansuchen/

Unterlagen 1 Woche vor dem 

Bauverhandlungstermin beim 

Gemeindeamt abgeben. Später 

eingelangte Bauansuchen wer-

den erst beim nächsten Termin 

behandelt. Bei persönlicher 

Bauberatung ist eine Voranmel-

dung erforderlich. Terminver-

einbarungen bei Sabrina Wahl 

unter 07262/ 580 12 –10 oder 

wahl@allerheiligen.ooe.gv.at 

Vorabinformation 

Wohnung am Gemeindeamt ab 1.7.2023 zu vermieten 
 

Ab Juli 2023 wird im Dachgeschoß des Gemeindehauses Allerheiligen i. M. Nr. 2 eine Wohnung neu vermietet. 

Die Wohnung besteht aus Küche, Schlafzimmer, 1 Kinderzimmer, Wohnzimmer, Bad, WC, Vorraum und  

2 Abstellräumen 

 

Wohnnutzfläche: 73,45 m² 

Miete: € 573,00 brutto inkl. Betriebskosten 

 

Die Wohnung kann ab sofort nach Vereinbarung mit dem Gemeindeamt Allerheiligen i. M. besichtigt werden.  

 

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis Freitag, den 9. Juni 2023 an das Gemeindeamt Allerheiligen i. 

M.— Antragsformulare finden Sie auf unserer Homepage www.allerheiligen.gv.at und liegen am Gemeindeamt 

auf. 


